
  

Mutter verteidigt Sohn gegen Behauptungen

Chefredakteur bedauert redaktionellen Fehler
„außerordentlich“

Das gemeinsame E-Paper mehrerer Lokal- und Regionalzeitungen berichtet über
einen Autounfall. Dem Artikel zufolge habe ein junger Mann (19) mit seinem Auto
eine 21-jährige Frau mit voller Wucht gerammt und sei geflüchtet. Vor dem Unfall
habe der junge Mann sich einer Polizeikontrolle widersetzt, alle Anhaltesignale
ignoriert und sei mit mehr als 100 Stundenkilometern über Feldwege geflüchtet.
Dabei sei er gegen den Wagen der Frau geprallt. Das Fahrzeug habe sich
überschlagen. Die Frau sei schwer verletzt worden. Den Tatverdächtigen habe die
Polizei festnehmen können. Die Mutter des Verdächtigen wendet sich mit einer
Beschwerde an den Presserat. Auf den veröffentlichten Bildern seien das
Nummernschild und das Gesicht ihres Sohnes zu erkennen. Er bekomme
Morddrohungen. Die Bilder seien im Internet überall zu sehen. Der Artikel sei völlig
falsch. Ihr Kind habe keine Drogen genommen, wie im Bericht angegeben worden
sei. Ihr Sohn sei weder vor einer Polizeikontrolle geflohen noch festgenommen
worden. Es habe auch keine Schwerverletzten gegeben. Vielmehr sei das Auto ihres
Sohnes gerammt worden. Der Chefredakteur der Online-Ausgabe hält die
Beschwerde im Grunde für berechtigt. Für maximal zwei Stunden sei ein Foto
veröffentlicht worden, auf dem ein Unfallbeteiligter zu erkennen gewesen sei.
Gleiches gelte für ein Foto mit dem erkennbaren Kennzeichen eines Unfallwagens.
Die Redaktion sei auf den Fall aufmerksam gemacht worden und habe beide Bilder
dauerhaft gelöscht. Sie bedauere das Versehen außerordentlich und habe
Maßnahmen ergriffen, um solche Fälle künftig auszuschließen.

Die Abbildung des Autofahrers verstößt gegen den Pressekodex. Der Presserat
spricht einen Hinweis aus. Nach Ziffer 8 des Kodex beachtet die Presse das
Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung.
Identifizierend darf nur berichtet werden, wenn das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegt. Das ist hier
nicht der Fall. Dies hat die Redaktion selbst eingeräumt und die monierten Fotos
entfernt. Die weiteren Vorwürfe der Beschwerdeführerin beziehen sich offenbar auf
Berichte in anderen Medien, die in dieser Beschwerde jedoch nicht genannt wurden. 

Aktenzeichen:0472/19/1
Veröffentlicht am: 01.01.2019
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: Hinweis 
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